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A. Allgemeine Regeln.

§ 1. (§4,1 des zweiten Entwurfes.)

Die zoologische Nainengebung umfasst ausser den lebenden
auch die fossilen Thiere, erfolgt jedoch ohne Rücksicht auf die in

der Botanik verwendeten Namen.

Immerhin ist zu empfehlen, bekannte botanische Namen nicht als neue

Bezeichnungen in die Zoologie einzuführen**).

§ 2. (§ 3.)

Als wissenschaftlicher Name ist nur derjenige zulässig, welcher
in Begleitung einer in Worten oder Abbildungen bestehenden und
nicht misszudeutenden Kennzeichnung durch den Druck veröffent-

licht wtfrde.

*) Die Publikation dieser Nomenklaturregeln als dritter Entwurf datirt

Anfang Februar 1894. Sie wurden darauf in obiger Form von der D. Zool. Ges-

angenommen in der Versammlung vom 10. April 1894. (Vergl. Verh. der 4. Jahr.-

Vers. p. 37.) Dem Vorsitzenden der D. Z. G., Herrn Geh.-R. Ehlers, so wie

dem Herrn Verleger W. Engelmann statte ich hierdurch für die freundliche

Erlaubniss des Abdrucks meinen verbindlichen Dank ab.

Auf der letzten internationalen Zoologen -Versammlung in Leyden hat

Herr Geh. -R. Fr. Eilh. Schulze Schritte gethan, um die noch bestehenden

Differenzen zwischen obigen Regeln und den von anderen Seiten aufgestellten

auszugleichen. F. Hilgendorf.
**) Die kleiner gedruckten Sätze enthalten Erläuterungen, Beispiele

und Rathschläge.
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a. Namen, welche nur auf einem unentwickelten Znstand oder einein

Körpertheil basiren, sind zulässig, falls die Kennzeichnung zur Wiedererkenuung

der betreffenden systematischen Einheit ausreicht.

Beispiele: Paludina contecta Millet 1813, basirend auf der Jngendform,

ist gültig und hat daher die Priorität vor Paludina lister i Forbes et Hanley

1853, welcher Name auf erwachsenen Exemplaren basirt. Der nur auf die Be-

schreibung des Schädels gegründete Gattungsname Sphenodon Gray 1831 hat

die Priorität vor dem auf der Beschreibung des ganzen Thieres basirenden

Namen Hatteria Gray 1842.

b. Als genügend gekennzeichnet ist ein Name auch dann anzusehen, wenn

er an Stelle eines bereits genügend gekennzeichneten, aber aus anderen Gründen

ungültigen Namens aufgestellt wird.

c. Die Beifügung nur des Vulgärnamens oder des Wohnortes resp. Wirthes

ist unter keinen Umständen als genügende Kennzeichnung eines wissenschaft-

lichen Namens anzusehen.

d. Manuscript- („in litt."), Museums-, Katalog-Namen und sonstige Nomina

nuda oder seminuda sind unzulässig.

e. Als „durch den Druck veröffentlicht" gelten diejenigen durch irgend

ein Druckverfahren vervielfältigten . Beschreibungen oder Abbildungen , welche

allgemein zugänglich sind oder doch zur Zeit ihrer Veröffentlichung waren.

Separatabdrücke aus Zeitschriften und dergl. gelten erst von dem Tage der

Ausgabe des betreffenden Heftes oder Bandes der Zeitschrift und dergl. an

als veröffentlicht.

§ 3. (§ 1.)

Die wissenschaftlichen Namen gelten als lateinische Wörter.

a. Bei den aus der griechischen Sprache stammenden Wörtern müssen stets

folgende Umschreibungen angewendet werden:

et wird ae

ti „ i

ot „ oe

oi' „ um
oc „ US

x „ c

b. Beim Umschreiben von Wörtern aus Sprachen, welche keine feststehende

lateinische Schreibweise haben, sollte ein phonetisches Alphabet zur Anwendung

kommen, bei welchem im Wesentlichen die Vokale wie in der deutschen oder

italienischen Sprache, die Consonanten wie in der englischen Sprache benutzt

werden, also a, e, i, o, u, ae, oe, ue, ai, oi, ui, au, eu, nach deutscher Aus-

sprache; b, d, f, g (nur wie bei good). h, j, k, 1, m, n, p, r, s, t, v, y (nur wie

bei year), z, ng, ch, kh, sh, th nach englischer Aussprache, z. B. metshnikovi,

pjevalskii, kagoshimana, luchuensis.

c. Werden künftig moderne Familiennamen bei der Namenbildung ver-

wendet, so ist eine passende Endung an den unverändert bleibenden Namen zu

hängen, z. B. Schmidtia; moebiusi; Edwurdsia.

ov
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§4. (§4c.)

Etymologisch gleich abgeleitete und nur in der Schreibweise
von einander abweichende Namen gelten als gleich.

Beispiele: sylvestris = sylvestris; coeruleus = caeruleus; linnaei = linnei;

Fischeria = Fisheria; Astracanthus = Aster acanthus.

a. Dagegen können neben einander verwendet werden Picus und Pica;

Polyodon, Polyodonta und Polyodontes
; fluvialis, fluviatilis, fhwiaticus, fluviorum;

moluccensis und moluccanus.

b. Bei Neubildung von Namen möge mau solche vermeiden, welche leicht

mit schon vorhandenen verwechselt werden können.

§ 5. (§ 9.)

Aenderungen an einem sonst zulässigen Namen dürfen nur
stattfinden, so weit es die §§ 13 und 22 erfordern, sowie zu rein

orthographischer Berichtigung der Schreibweise, wenn das Wort
zweifellos falsch geschrieben, bezvv. in fehlerhafter Weise trans-

scribirt ist. Die hierdurch veranlassten Aenderungen berühren die

Autorschaft des Namens nicht.

Zu ändern ist z. B. eurimedes, Acrophtalmia
,

pyrronothus, Dichorrayia,

Pabdophaga, Oudenodon, macrourus, Oplophorus, Jeracidea, Uperodon, Iresia in

eurymedes, Acruphthcümia, pyrrhonotus, Dichorrhagia, Rhabdophaga, Udenodon,

macrurus, Hoplophorus, Hieracidea, Hyperoodon, Hiresia.

a. Innerhalb ein und derselben Schrift ausgeführte Verbesserungen anfangs

untergelaufener Fehler beseitigen diese; doch ist ein später erscheinendes Heft

oder Lieferung desselben Werkes nicht unter dem Ausdrucke: „dieselbe Schrift"

zu verstehen.

b. Einem einmal veröffentlichten Namen gegenüber steht dem Autor uur

dasselbe Recht zu wie jedem anderen Zoologen. So hat z. B. Ponera coarctata

Latreille 1799, von ihrem Autor selbst 1802 unnöthiger Weise umgetauft in

Ponera contractu, die Priorität vor letzterem Nameu.

c. Ein Name darf nicht verworfen oder geändert werden etwa aus dem
Grunde, weil er „nicht bezeichnend" ist oder weil seine Bildung „unter Miss-

achtung philologischer Sprachregeln" erfolgte oder „weil er zu lang ist, schlecht

klingt" und so weiter; doch sind fortan derartige fehlerhafte Wortbildungen, z. B.

hybride Wörter, zu vermeiden.

Es darf z. B. der Name Oriolus persicus L. nicht etwa deshalb geändert

werden, weil es ein amerikanischer, in Persien nicht vorkommender Vogel ist,

oder Voluta lapponica L.. weil es eine indische, in Lappland nicht vorkommende

Schnecke ist. Auch Artbezeichnnngen mit gleichem Art- und Gattungsnamen

sind daher zulässig z. B. Buteo buteo, Arctus arctus.

d. Synonyme dürfen nicht mehr von Neuem verwandt werden.

§6. (§6a.)

Von verschiedenen, für den gleichen Begriff zulässigen Namen
ist nur der zuerst veröffentlichte gültig —Prioritätsgesetz.
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a. (§ 6, 3.) Von verschiedenen, in ein nnd derselben Schrift für den gleichen

Begriff veröffentlichten zulässigen Namen ist nur der zuerst veröffentlichte gültig.

b. (§6,4.) Es ist unzulässig, einen älteren Namen, der nicht mit unbe-

dingter Sicherheit auf eine bestimmte Form oder andere systematische Einheit

bezogen werden kann, an Stelle eines in Gebrauch befindlichen zu setzen (vgl. § 2).

§7. (§6b.)

Die Anwendung des Prioritätsgesetzes beginnt mit der zehnten

Ausgabe von Linne's „Systema Naturae" (1758).

a. (§ 2b.) Unzulässig sind Art- und Genusnamen aus solchen Druck-

schriften, in welchen die binäre Nomenclatur nicht principiell zur Anwendung

kommt.

b. (§ 2b. Anm.) Von Zoologen, welche der binären Nomenclatur nicht

folgten, aufgestellte Namen werden nur dann zulässig, wenn sie von Linne oder

einem späteren Zoologen aufgenommen und charakterisirt worden sind (vgl. § 9 b).

§ 8. (§ 7.)

Wird durch einen späteren Autor ein systematischer Begriff

erweitert oder beschränkt, so ist trotzdem der bis dahin gültige

Name auch ferner als zulässig anzusehen.

Werden schon benannte systematische Begriffe später vereinigt, so gilt für

den so erweiterten Begriff der älteste Name.

§9- (§21.)

Als Autor eines wissenschaftlichen Namens gilt derjenige,

welcher ihn zuerst in zuverlässiger Weise aufgestellt hat. An die

Stelle eines persönlichen Autornarnens tritt der Titel der Veröffent-

lichung, falls der Autor nicht bekannt ist.

a. Wenn aus dem Inhalte einer Druckschrift deutlich hervorgeht, wer der

eigentliche Beschreiber einer darin enthaltenen Thierform ist, so hat dieser allein

als der Autor zu gelten, auch wenn er nicht identisch ist mit dem auf dem Titel

des Werkes verzeichneten Herausgeber. Beispiele: Pedaria picea Fahraeus
beschrieben in „Bohemans Ins. Caffrariae", Acanthocerus sticticus Erichson
beschrieben in „Germar's Zeitschrift für die Entomologie", Neoditrema ranso-

netti Stein dachner und Cypselichthys japonicus Döder lein, beide beschrieben

in „Fische Japans von Steindachner und Döderlein".

b. Als Autor eines vorlinneischen Namens oder eines bei seiner ersten Auf-

stellung ungenügend charakterisirten Namens gilt derjenige, welcher ihn nach

1758 zuerst mit einer nicht misszudeutenden Kennzeichnung versehen hat.

§ 10. (§ 22).

Wird der Name des Autors beigefügt, so folgt er ohne Zwischen-
zeichen unmittelbar dem von ihm aufgestellten wissenschaftlichen

Namen. In allen Fällen, in denen die Beifügung eines zweiten

Autornamens erwünscht ist, muss vor diesem ein Komma stehen.
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a. (§ 22, 2.) Der Autorname ist entweder vollständig und unverändert (ohne

Punkt) oder in unzweideutiger Abkürzung (mit Beifügung eines Punktes) zu

schreiben. Am besten sind die Autornamen in der für das Berliner Zoologische

Museum vorgeschlagenen Weise abkürzen („Liste der Autoren zoologischer Art-

begriffe, zusammengestellt für die Zoologische Sammlung des Königlichen Museums
für Naturkunde in Berlin").

b. (§ 22, 3j Von einem aus mehreren getrennten Wörtern bestehenden

Autornamen ist in der Regel nur einer als Autorname zu verwenden, z.B.

d'Audebard de Ferussac nur als Ferussac (resp. Per.) oder Megerle
von Mühlfeld als Megerle (resp. Meg.).

c. (§ 22, 1.) [n allen Fällen, wo über den Namen einer Form oder einer

Gruppe ein Zweifel oder die Möglichkeit einer mehrfachen Auffassung besteht,

ist durch Beifügung des Autornamens . eventuell auch noch der Jahreszahl der

ersten Veröffentlichung, der Sinn, in welchem ein Namebenutzt wird, anzugeben.

d. (§ 22, 4.) Die Anführung eines zweiten Autornamens kann wünschens-

werth sein, wenn ausgedrückt werden soll, dass der wissenschaftliche Name in

dem Sinne dieses zweiten Autors aui'getässt werden soll, welcher den Begriff

vielleicht besser definirt hat als der eigentliche Autor, z. ß. Farrea occa Bower-
bank, Carter. Hat der zweite Autor den Begriff merklich modificirt (beschränkt

oder erweitert), so kann vor seinem Namen ein „em." (emendavit) oder „pp."

(pro parte) eingeschaltet werden, z. B. Taenia solium L., em. Rudolphi.

e. (§ 22, 5.) Wird vor den zweiten Autornamen „non" oder ,.nec" gesetzt,

so soll dadurch ausgedrückt werden, dass es sich nicht um die gleichnamige

Form dieses zweiten Autors handelt; z. B Turbo tridens Pult., non Müller oder

Bulimus maculatus Lea, non Brug.

§ 11. (Anm. zu § 20.)

Classe (classis), Ordnung (ordo), Familie (familia), Gattung

(genus), Art (species) sind in der genannten Reihenfolge einander

untergeordnete Begriffe und dürfen nicht in umgekehrter oder be-

liebiger Beziehung oder Reihenfolge verwendet werden.

a. 'Dagegen können Ausdrücke wie tribus, Sectio, legio etc., mit welchen

kein Gedanke an eine bestimmte systematische Stellung, sondern nur der allge-

meine Begriff der Eintheilung verbunden ist, bei weiteren wie bei engeren

Gruppen angewendet werden.

B. Regeln über die Artbezeichmmg.

§ 12. (§ 2.)

Jede Art wird mit einem Gattungs- und darauf folgenden Art-

namen bezeichnet (binäre Nomenclatur).

§ 13. (§ 10.)

Der stets als ein Wort zu behandelnde Artname steht gram-

matisch im Abhängigskeitsverhältriisse zum Gattungsnamen.
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a. (§10c.) Besteht der Artnanie aus mehreren einzelnen Wörtern, so sind

dieselben als ein einziges Wort zu schreiben , mit oder ohne Verwendung von

Bindestrichen, z. B. Buteo sancHjohannis ; Vanessa c-album; Östren crista-galli

.

Conus cedonulli.

b. (Anhang 7.) Moderne Familiennamen sollten bei ihrer Verwendung zu

neuen Artnamen im Genetiv stehen und nicht als Adjectiva auftreten, z. B. bal-

damusi, danai, schulzei, rissoi. (Anhang 9.) Zusammensetzungen mit anderen

Woltern wie z. B. subwilsoni, sehmidtiformis u. dergl. sind zu vermeiden.

c. (Anhang 10.) Geographische Artnamen sind womöglich in Adjectivform

anzuwenden.

d. (Anm. zu §10,) Es empfiehlt sich, die Artnamen nach dem Vorgange

der englischen und amerikanischen Zoologen stets mit kleinen Anfangsbuch-

staben zu schreiben.

§14. (§4a.)

Innerhalb einer Gattung ist ein Artname nur einmal zulässig.

a. Werden in ein und dieselbe Gattung zwei oder mehrere verschiedene

Arten mit gleichem Artnamen zusammengebracht, entweder dadurch, dass eine

oder mehrere Arten in eine andere Gattung versetzt werden, oder dass durch

Vereinigung vorher getrennter Gattungen mehrere gleich benannte ungleiche

Arten zusammenkommen, so behält nach dem Prioritätsgesetze nur diejenige

Art den ursprünglichen, sonst mehrfach vorkommenden Namen, welche zuerst

damit belegt ist.

b. (§ 11, 8.) Ein zum Synonym gewordener Artname kann nach dem Pri-

oritätsgesetze wieder gültig werden, wenn er früher nur deswegen ungültig

war, weil in derselben Gattung bereits eine gleichnamige Art vorhanden war,

und dieser Grund bei Auflösung der Gattung bezw. Vertheilung der Arten in

andere Gattungen wegfällt.

Beispiele: Wenn Pi-ocellaria cinerea Gmelin 1788 zur Gattung Adamastor

gezogen wird, erhält Procellaria kuhli wieder den älteren Namen Procellaria

cinerea Kühl 1822. Da Ihlix bidens Müll. 1774 eine Clausula ist, kann Helix

bidens Chemnitz 1798 unverändert bleiben.

§ 15. (§ 13.)

Wird eine Art in mehrere Arten getheilt, so ist der ursprüng-
liche Name derjenigen neu definirten Art zu belassen, welche die

ursprünglich so benannte Form enthält. In zweifelhaften Fällen

ist die Entscheidung des die Trennung vornehmenden Autors mass-
gebend.

a. (§ 11.) Unzulässig ist ein Artname, der zweifellos auf irrthümlicher Iden-

tificirung mit einer gleichnamigen älteren Art beruht, auch wenn beide Arten zu

verschiedenen Gattungen gehören. Z. B. Cancer arctus Herbst, von diesem

Autor fälschlich mit Cancer arctus L. (jetzt Arctus arctus) identificirt, heisst

dabei' Tltemis orientalis Fabr. und nicht etwa T/tenus arctus (Herbst).
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§ 16- (§ 12.)

Sind für die gleiche Art verschiedene zulässige Namen an-

nähernd gleichzeitig aufgestellt worden, so dass die Priorität nicht

festzustellen ist, so ist die Entscheidung des ersten Autors, welcher
die Synonymie der verschiedenen Namen nachweist, massgebend.

§ 17. (§ 5.)

Bei Arten, in deren Generationscyclus verschiedene Formen
auftreten, ist als Artbezeichnung nur ein zur Bezeichnung einer

entwickelten fortpflanzungsfähigen Form vorgeschlagener Name zu-

lässig. In diesen Fällen, sowie bei Arten mit Polymorphie oder
mit mehreren Geschlechtsgenerationen entscheidet über die Be-
nennung die Priorität.

Beispiele: Es muss heissen:

a. Syncoryne sarsi und nicht Sarsia tubulosa, weil Syncoryne (von Lovön
schon im Jahre 1834, Sarsia aber erst 1843 (von Lesson) aufgestellt ist und

beide entwickelte, fortpflanzungsfähige Formen sind.

b. Papilio xuthus L. 1767 und nicht Papilio xuthulus Brem. 1861, weil beide

saisondimorphe Formen entwickelt und fortpflanzungfähig sind , aber der Name
für die erstere die Priorität hat.

c. Doliolum mülleri Krohn 1852 und nicht Doliolum nordmanni Krohn
1852, weil von beiden entwickelten fortpflanzungsfähigen Formen Krohn die

erstere in derselben Arbeit früher beschrieben hat als die letztere.

Papilio (ßaucus L. 1758 und nicht Papilio turnus L. 1771, weil auch das

unter ersteiem Namen beschriebene heteromorphe £ entwickelt und fortpflanzungs-

fähig ist und der Name älter ist als turnus, der Name der normalen Form.

d. Wozur Bezeichnung einer bestimmten Form inn ;rhalb eines Generations-

cyclus oder bei polymorphen Arten ausser der Artbezeicunung noch ein besonderer

Name wiinschenswerth ist, folgt derselbe der Artbezeichnnng unter Einfügung der

Abkürzung st: (Stadium bei Larvenformen) oder f : (forma bei entwickelten Formen),

z. B. Syncoryne tubulosa f: Sarsia tubulosa;

Aurelia aurita st: Scyphostoma
;

Taenia solium st: Cysticercus cellulosae;

Papilio (ßaucus $ f: glaucus;

„ „ $ f: turnus.

e. Ist bei Larvenformen die entwickelte fortpflanzungsfähige Form nicht

bekannt, so empfiehlt es sich statt des sonst allein anzuwendenden binären Art-

namens die nächst höhere bekannte Systemgruppe im Genetiv vorauszuschicken,

z. B. Distomi st: Cercaria villoti Montic-elli; Penaeidarum st: Cerataspis.

§18. (§21b.)

Als Autor einer Art gilt der Autor des Artnamens.
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§19. (§22b.)

Der Name des Autors einer Art wird in Klammern gestellt,

wenn der von ihm ursprünglich gebrauchte Gattungsname durch

einen anderen ersetzt ist.

Beispiel: Pernis apivorus (Linne), von Linne selbst. Falco apivorus genannt.

§ 20. (§ 14 Anm. 3.)

Bastarde sind entweder mit den durch ein liegendes Kreuz (X)
verbundenen oder durch einen Bruchstrich getrennten Namen der

elterlichen Arten zu bezeichnen, deren Geschlecht, falls bekannt,

durch mas., fem., oder S, ¥ anzugeben ist. Der Name des ersten

Beschreibers der Bastardform ist mit vorgesetztem Kommaanzufügen.

Beispiele

:

Satumia pavonia Borkh. £ x Sat.pyri Borkh. §, Standfuss,

, Satumia pavonia Borkh. A rti ,„
oder -pr— .

—-

—

^-fz —tt —̂

—

y—, Standfuss:
Satumia pyri Borkh. $
Tetrao tetrix (L.) x Tetrao urogallus (L.)

Tetrao gallinaceus (Pallas).
, Schwarzen berg.

C. Regeln über die Namen der Unterarten sowie der Ab-

weichungen von typischen Art- oder Unterart-Begriffen.

§21. (§14.)

Sollen constante Localformen, Varietäten, Zuchtrassen etc.

besonders benannt werden, so hat dem Artnamen ein diese Formen
bezeichnender Name zu folgen. Für solche Namen von Unterarten

gelten die für die Artnamen aufgestellten Regeln.

a. (§ 14, 1.) Es ist unzulässig, beim Gebrauche eines besonderen Namens für

die Unterart den Artnamen wegzulassen. Also C&rvus corax camtschaticus und

nicht: Corvus camtschaticus; denn letzteres müsste nach §12 als Artbezeichnung

gelten.

b. (§ 14 Anm. 1.) Um geringe Abweichungen von der typischen Art oder

Unterart zu bezeichnen, bedient man sich des Ausdruckes Varietät (varietas), Ab-

irrung (aberratio) oder Missbildung (monstrositas). Das betreffende Wort wird in

kenntlicher Abkürzung (var., aberr., monstr.) zwischen den Artnamen resp. Unter-

artnamen und dem als ein Wort zu behandelnden und von dem gewählten Worte

(varietas etc.) grammatisch abhängigen Namen der Abweichung eingeschoben.

Beispiele: Cervus capreolus L. var. alba.

Cyprinus carpio L. var. nuda.

Papilio machaon L. aberr. aurantiaca Spr.

Sphinx ligustri L. aberr. spiraeae Esp.

Taenia solium L. monstr. fenestrata Brems.

Arch. f. Naturgesch. Jahrg. 1895. Bd.I. H.3. 24
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c. Ist eine Abweichung durch Cultureinfluss oder künstlich herbeigeführt,

so hat man dies durch die an entsprechender Stelle einzufügenden "Worte varietas

culta (abgekürzt var. cult.) oder aberratio culta (aberr. cult ) oder monstrositas

culta (monstr. cult.) auszudrücken; z. B.

;

Carassius auratus L. var. cult. macrophthalma.

Columba livia L. var. cult. gyratrix.

d. Innerhalb einer Art darf ein zur Bezeichnung einer Unterart oder einer

Abweichung benutzter Name nur einmal vorkommen; ebenso darf innerhalb

einer Unterart ein zur Bezeichnung einer Abweichung verwandter Name nur

einmal vorkommen.

D. Regeln über die Gattungsnamen.

§22. (§15.)

Gattungsnamen sollen Substantiva sein und erfordern eine

Singularendung. Sie sind als ein Wort und mit grossen Anfangs-

buchstaben zu schreiben. Soll der (den nämlichen Regeln wie der

Gattungsname unterliegende) Name einer Untergattung beige-

fügt werden, so steht derselbe in Klammern hinter dem Gattungs-

namen.

Beispiele:

Vanessa (Pyrameis) cardui L.

Hirudo (Haemopis) sanguisuga.

§ 23. (§ 16.)

Ein Gattungsname ist nur dann zulässig, wenn eine bekannte

oder hinreichend gekennzeichnete Art (resp. mehrere) auf ihn be-

zogen werden kann oder wenn eine nicht misszudeutende Diagnose

ihm beigegeben ist.

§24. (§4b.)

Innerhalb des Thierreiches darf der gleiche Gattungsname nur

einmal vorkommen. Unzulässig ist auch ein Gattungsname, der

schon als Name einer Untergattung eingeführt ist.

§ 25. (§ 17.)

Sind für eine Gattung verschiedene zulässige Namen annähernd

gleichzeitig aufgestellt worden, so dass die Priorität nicht festzustellen

ist, so ist derjenige Name zu wählen, für welchen eine „typische

Art" aufgeführt war. In allen dadurch nicht zu erledigenden

Fällen ist die Entscheidung des ersten Autors, welcher die Synony-

mie der verschiedenen Namen nachweist, massgebend.
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§ 26. (§ 18.)

Wird eine Gattung in mehrere neue Gattungen aufgelöst, so

verbleibt der alte Gattungsname der als Typus anzusehenden Art.

Ist eine solche nicht mit Sicherheit festzustellen, so hat der die

Auflösung vornehmende Autor eine der ursprünglich in dieser

Gattung enthalten gewesenen Arten als Typus zu bestimmen. Wer-
den Untergattungen zu Gattungen erhoben, so wird der Unter-
gattungsname zum Gattungsnamen.

E. Regeln über die Namen höherer systematischer Gruppen.

§ 27. (§ 20.)

Die Namen von höheren Thiergruppen erfordern eine Plural-

endung.

§ 28. (§ 20.)

Die Namen von Familien und Unterfamilien werden fortan von
dem gültigen Namen einer zu diesen Gruppen gehörigen Gattung
gebildet, und zwar die der Familien durch Anhängen der Endung
idue (Plural von ides [gr. sidiyq] masc. gen.), die der Unterfamilien
durch Anhängen der Endung inae (fem. gen.) an den Stamm des
betreffenden Gattungsnamens.
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